
Feststellung und Erfüllung des Anspruchs auf ein  
sonderpädagogisches Bildungsangebot - SchG BW § 82, § 83 

 

Kein Anspruch auf 
ein sonder-
pädagogisches Bil-

dungsangebot  

 Einleitung des Feststellungsverfahrens durch das SSA 
auf Antrag oder ohne Antrag der Eltern § 82 (2) 

(Anspruchs-)Feststellung durch das SSA auf der Grundlage der Ergeb-
nisse einer sonderpädagogischen Prüfung / Diagnostik § 82 (1) Satz 1 

ggf. Empfehlung von son-
derpädagogischer Bera-
tung und Unterstützung 

§ 82 (1) Satz 3 

Anspruch auf ein sonderpädagogisches 
Bildungsangebot (sopäd. BA) festgestellt 
und 
- Festlegung des Förderschwerpunkts  
- ggf. notwendige Internatsunterbringung 
- Festlegung zielgleich oder zieldifferent 
§ 82 (1) Satz 1 und 2  

Beratung der Erziehungsberechtigten 
durch SSA über  schulische Angebote an 
der allgemeinen Schule und den SBBZ der 
Region (unabhängig von der Trägerschaft!) 
§ 83 (1) und entspr. Gesetzesbegründung 

Wahlrecht der Eltern § 83 (2) 

Erfüllung des Anspruchs auf ein sopäd. 
BA an einer allgemeinen Schule 

§ 83 (2) 1. Alt. 

Erfüllung des Anspruchs auf ein so-
päd. BA an einem SBBZ 
§ 83 (2) 2. Alt. 

im SBBZ 
§ 15 (2) Satz 1 
2. Halbsatz 

in kooperativen Or-
ganisationsformen 
§ 15 (6) 

Bildungswegekonferenz unter Leitung 
des SSA mit Beratung der Erziehungsbe-
rechtigten  
§ 83 (3) Satz 1 und 2 

Vorschlag entspre-
chend Eltern-
wunsch (das Ein-
vernehmen mit den 
berührten Stellen ist 
anzustreben) 
§ 83 (3) Satz 3 und 4 

Abweichende Fest-
legung durch SSA an 
eine andere allge-
meine Schule  
§ 83 (4) Satz 1 1. 
Halbsatz 

Abweichende Festle-
gung durch SSA an 
SBBZ (nur in beson-
ders gelagerten Einzel-
fällen) §§ 83 (4) Satz 1  
2. Halbsatz aber: § 83 
(4) Satz 3 beachten! 

Entscheidung des SSA nach der Bil-

dungswegekonferenz: 

Anspruchsfeststellung*) und verbindliche Festlegung des Schulorts durch das SSA: „Erfüllung des Anspruchs 
auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot mit dem Förderschwerpunkt XY an der Schule (Name) / am 
SBBZ (Name)“                                                                
                          *

)
sofern sie den Eltern nicht bereits unmittelbar im Anschluss an das Feststellungsverfahren (s.o.) in einem Bescheid mitgeteilt wurde 


